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Schutzmassnahmen Unisport Massage 
Stand: 16.04.2021

Der Unisport orientiert sich am Schutzkonzept medizinische Masseure EFA gültig ab 13.01.2021 und an 
den Massnahmen der Universität (Stand: 14.04.2021). Es werden folgende Massnahmen getroffen:  

• Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz sind ausserhalb der eigentli-
chen Therapie jederzeit einzuhalten.

• Die offiziellen BAG-Flyer werden an den Eingängen, den Warteräumen sowie in regelmässigen
Abständen in der Praxis gut sichtbar aufgehängt.

• Klienten/Klientinnen werden bei Terminbuchung über die Schutzmassnahmen informiert. Auf der
Unisport Website wird das Schutzkonzept publiziert.

• Klienten/Klientinnen werden bei Terminbuchungen oder Eintritt in die Behandlungsräumlichkeiten
aufgefordert mit Fieber- und/oder Hust-Symptomen oder generell einen Verdacht auf Infektions-
krankheit die Räumlichkeiten nicht zu betreten und zu Hause zu bleiben respektive sich testen zu
lassen.

• Bevor die Therapeuten/Therapeutinnen und Klienten/Klientinnen in das Fitnesscenter eintreten,
haben diese eine Schutzmaske aufzusetzen. Das Tragen der Schutzmaske im ganzen Fitness-
center ist für die Therapeuten/Therapeutinnen und Klienten/Klientinnen Pflicht.

• Risikopatienten nehmen unter eigener Verantwortung am Angebot teil. Risikopatienten wird emp-
fohlen, nur nach Absprache mit einem Arzt einen Termin zu vereinbaren. Als besonders gefährdet
gelten auch Personen ab 65 Jahren.

• Klienten/Klientinnen erhalten beim Eintritt in die Räumlichkeiten die Möglichkeit zum Desinfizieren
der Hände. Neben geeigneten Desinfektionsspender sollte eine Anleitung zur korrekten Hände-
desinfektion sichtbar sein.

• Massagetermine sollen zeitlich so eingeplant werden, dass vor dem Behandlungsraum keine
Wartezone nötig ist. Die Klienten werden nach dem Eintritt ins Fitnesscenter sofort in den Be-
handlungsraum geführt.

• Der Behandlungsraum verfügt über eine Grösse von 67m2. Auch bei der Behandlung von gleich-
zeitig zwei Klienten können die minimal geforderten 10m2 Platz pro Person eingehalten werden.

• Therapeuten/Therapeutinnen waschen ihre Hände mit Wasser und Seife oder desinfizieren diese
regelmässig Mithilfe den zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel.

• Alle Therapeuten/Therapeutinnen halten jederzeit 1.5 Meter Abstand zu Kollegen sowie aus-
serhalb des Behandlungszimmers auch zu Klienten, dem Fitnesscenter Team sowie Fitnesscen-
ter Kunden ein.

• Die Therapeuten/Therapeutinnen benutzen bis auf weiteres nicht die Garderoben des Fitnesscen-
ters und deponieren persönliches Material im Behandlungsraum (Kasten, Raum hinter Vorhang).

• Die Anamnese und Beratung findet ausschliesslich im Behandlungszimmer statt. Dabei muss ein
1.5m Abstand zwischen Therapeut/Therapeutin und Klient/Klientin eingehalten und von beiden
eine Schutzmaske getragen werden.

• Generell soll die Behandlung so stattfinden, dass eine direkte Tröpfcheninfektion verhindert wer-
den kann und so sind Gespräche auf ein Minimum zu beschränken.

• In der Behandlung selbst kann die soziale Distanz wegen personenbezogenen Dienstleistungen
mit Körperkontakt nicht eingehalten werden. Der Klient/die Klientin und der Therapeut/die Thera-
peutin müssen zum Schutze beider eine Schutzmaske tragen. Klienten/Klientinnen müssen ihre
eigene Schutzmaske mitbringen.
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• Weil die soziale Distanz in der Therapie nicht eingehalten werden kann, soll der Therapeut/die 
Therapeutin vor und nach dem Therapie-Kontakt die Hände desinfizieren. Auch soll der Klient/die 
Klientin bei Austritt aus dem Behandlungsraum die Hände desinfizieren. 

• Die Therapeuten/Therapeutinnen sollen nach jeder Behandlung einen neuen Mundschutz aufset-
zen. 

• Die Schutzmasken werden nach Anleitung des Herstellers eingesetzt. 
• Neue Termine mit dem Klienten/der Klientin sollen im Behandlungsraum vereinbart werden.  
• Bei der Terminvergabe (Googlekalender) soll zwischen den einzelnen Klienten/Klientinnen genü-

gend Zeit eingerechnet werden, damit die zwingenden Desinfektionen der Arbeitsflächen (u.a. 
Liege, Geräte/Apparate) sowie der Infrastruktur (u.a. Türklinke, Patientensessel) möglich sind. 
Nach jeder Behandlung soll das Behandlungszimmer gut durchlüftet werden.  

• Der Unisport stellt für eine allenfalls notwendige Rückverfolgung eine lückenlose Dokumentation 
sicher (Googlekalender für die Raumplanung, Kundenlisten der Therapeuten/Therapeutinnen).   

• Da aufgrund der Voraussetzungen des Universitätssports nicht auf Inkasso verzichtet werden 
kann, sollen die Klienten/Klientinnen gebeten werden, den passenden Betrag bereit zu halten, um 
den Zahlvorgang möglichst unkompliziert zu gestalten. 

• Die Bezüge für die Massageliege werden nach jeder Behandlung gewechselt und bei mind. 60 
Grad gewaschen. 

• Therapeuten/Therapeutinnen die krank sind oder sich krank fühlen, werden aufgefordert, zu 
Hause zu bleiben und sich testen zu lassen.  

• Alle Therapeuten/Therapeutinnen nehmen auf Mitmenschen Rücksicht und unterstützen die Um-
setzung des Schutzkonzeptes.  
 


